
Referat Bezirksgeschäftsstellen      Oktober 2021 
 
 
 
 
Hinweise zu infektionsschützenden Maßnahmen bei Bezirksratssitzungen 
 
 
 
Die Vorschriften der derzeit gültigen Niedersächsischen Verordnung über 
infektionspräventive Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 und 
dessen Varianten (Niedersächsische Corona-Verordnung) sind zu beachten. Ein 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen soll eingehalten werden. Das 
Tragen einer Maske (medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske) beim 
Zugang zum sowie beim Verlassen des Sitzplatz/es wird empfohlen. Eine Limitierung 
der Gästezahl ist nicht ausgeschlossen. Zudem ist jeweils ein Formular mit den 
Kontaktdaten auszufüllen. 
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